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Erste Bürgermeisterin Agnes Engelhardt eröffnet um 19:31 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Bischbrunn, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Bischbrunn fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift- öffentlicher Teil vom 25.06.2019 

 
Gegen die Niederschrift – öffentlicher Teil vom 25.06.2019 werden keine Einwendungen vorge-
bracht. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  2 
Neubau Feuerwehrhaus Bischbrunn - Vorstellung der Pla-
nung/Energiekonzept 

 
Zu diesem TOP begrüßt die Bürgermeisterin in der heutigen Sitzung die Architekten Haase und 
Schrauth vom Planungsbüro Haase und Bey aus Karlstadt sowie Herrn Kleinfeller, Fachplaner 
vom Büro Zinßer aus Marktheidenfeld.  
 
Mit diesen Büros hat die Gemeinde Bischbrunn bereits gute Erfahrungen bei der Planung sowie 
Begleitung der Maßnahme zur Generalsanierung der Grundschule gemacht. 
 
In letzter Zeit hat sich die Bürgermeisterin zu mehreren Terminen zwecks des geplanten Vorha-
bens mit Vertretern der örtlichen Feuerwehr, Gemeinde und des Planungsbüro getroffen. Es 
fanden außerdem Besichtigungen von relativ neu gebauten Feuerwehrhäusern statt.   
 
Die Planung für den Neubau des Feuerwehrhauses in Bischbrunn wurde bereits bis zur Bauge-
nehmigungsphase an das Büro Haase und Bey vergeben.  
Sämtliche Wünsche, Anregungen und Ideen aus den gemeinsamen Terminen hat Herr 
Schrauth mit seiner Kollegin in einem Planungsentwurf zusammengestellt.  
 
Diesen Entwurf stellt er heute dem Gemeinderat sowie den interessierten Gästen vor. 
 
Herr Schrauth erklärt den Anwesenden, dass es derzeit immer mehr der Fall ist, dass in öffentli-
chen Nichtwohngebäuden eine beheizte nach unten gedämmte Bodenplatte eingebaut werde. 
Somit beabsichtige er auch im geplanten Neubau eine solche Bodenplatte einzubauen und er-
läutert die Vorteile einer gedämmten Gebäudehülle. 
 
Das Feuerwehrhaus soll in Massivbauweise errichtet werden und zum Teil zweigeschossig 
sein.  Im vorderen Bereich entstehen die Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge. Dahinter sind 
Umkleidekabinen bzw. der Sanitärbereich sowie der Schulungsraum geplant. Im Galeriege-
schoss  befinden sich die Technik sowie Büroräume. 
 
Im Anschluss an Herrn Schrauth präsentiert Herr Kleinfeller die geplanten Gewerke von Hei-
zung, Lüftung und Sanitär. 
 
Die Beheizung aller Räume soll mittels einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe erfolgen.  
Die Rohrleitungen sollen im Kupfer-Press-System eingebaut werden.  
Die Lüftungsinstallation erfolgt durch zentrale Lüftungsgeräte. 
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Für die zu errichtenden Stellplätze hat man eine Abgasabsauganlage eingeplant. 
 
Der Fachplaner hat bei der vorgestellten Versorgung des Gebäudes auf kurze Leitungswege 
geachtet, was wiederum kostengünstig ist. 
 
Herr Haase stellt den Gemeinderäten und den anwesenden Gästen ein Energetisches Konzept 
für das Feuerwehrhaus vor.  
 
Er erläutert verschiedene Arten der Wärmeerzeugung, ist aber der Meinung, dass er Strom als 
am geeignetsten  sehe. 
  
Durch den Aufbau einer Photovoltaikanlage könne man den benötigten Strom für das Feuer-
wehrhaus selbst erzeugen. Die Gemeinde sieht er hier als Betreiber dieser PV-Anlage. 
 
Die veranschlagten Baukosten für den Neubau des Feuerwehrhauses belaufen sich nach Kos-
tenschätzungen durch den Entwurfsplaner auf ca. 1,3 Millionen Euro.  
Hiervon sind die Zuschüsse für die geplanten Stellplätze sowie die zu erwartenden  Fördergel-
der noch abzuziehen.   
 
Die Gemeinderäte sind der Meinung, dass die vorgestellte und sehr gut erläuterte Entwurfspla-
nung ein sehr gut ausgereiftes Konzept darstelle. Man solle nichts mehr daran ändern.  
 
Das geplante Bauvorhaben kann in der Entwurfsvorstellung ausgeführt und das weitere Vorge-
hen in Auftrag gegeben werden.  
 
  
 
  
 
 
 
 
BESCHLUSS: 
Die Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Bischbrunn sollen wie im vorgestellten 
Entwurfsplan weiter vorangetrieben werden.  
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  3 
Neubau Feuerwehrhaus Bischbrunn - Beschlussfassung über die Vergabe 
von Elektroplanungsleistungen 

 
Das Planungsbüro PBS (Uettingen) bietet mit seinem Angebot vom 02.07.2019 die Projektie-
rung der Elektroplanung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bischbrunn an. 
Die Verwaltung hat das Angebot geprüft und gebilligt. 
 
BESCHLUSS: 
Der Gemeinderat nimmt das Angebot des Planungsbüros PBS (Uettingen) vom 02.07.2019 
hinsichtlich der Elektroplanungsprojektierung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 
Bischbrunn an.  
 
Es sollen zunächst nur die Lph. 1 – 3 beauftragt werden. 
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Die Vorsitzende wird ermächtigt einen entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 0   
 
 

TOP  4 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bischbrunn und 
Aufstellung Bebauungsplan "Gewerbegebiet Kirchstraße"; Behandlung der 
während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

 
1. 3. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan  
„Gewerbegebiet  - Kirchstraße“  
hier: Abwägung für die während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffent-
licher Belange und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen  Stellungnah-
men 
 

Behörden 

Die Behörden und  Träger öffentlicher Belange wurden entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss 
vom 27.11.2018 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Anschreiben vom 22.01.2019 über die frühzeitige 
Beteiligung für die 3. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung in der Fassung vom 
27.11.2018 sowie zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbegebiet - Kirchstraße“ mit Begrün-
dung und Umweltbericht in der Fassung vom 27.11.2018 informiert. 
 

Am Verfahren beteiligte Träger öffentlicher Belange: 

  1 - Regierung von Unterfranken - Höhere Landesplanungsbehörde 

  2 - Regionaler Planungsverband Würzburg 

  3 - Landratsamt Main-Spessart - Bauabteilung-Planungsrecht 

  4 - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Ref.t B Q-Bauleitplanung 

  5 -  Bayerisches Landesamt für Umwelt  

  6 - Landratsamt Main-Spessart - Untere Naturschutzbehörde 

  7 - Landratsamt Main-Spessart  - Immissionsschutz 

  8 - Landratsamt Main-Spessart - Wasserecht 

  9 - Landratsamt Main-Spessart - Abfallrecht  

10 - Landratsamt Main-Spessart - Kreisstraßenverwaltung 

11 - Landratsamt Main-Spessart - Untere Denkmalschutzbehörde 

12 - Gesundheitsamt, Karlstadt 

13 - Landratsamt Main-Spessart - Kreisbrandrat P. Schmidt   

14 - Staatliches Bauamt - Abteilung Straßenbau 

15 - Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  

16 - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Karlstadt 

17 - Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH 

18 - IHK Würzburg- Schweinfurt 

19 - Handwerkskammer für Unterfranken  

20 - Zweckverband zur Wasserversorgung Marktheidenfelder Gruppe 
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21 - Abwasserzweckverband Esselbachgrund 

22 - Bayernwerk Netz GmbH 

23 - Deutsche Telekom, Netzproduktion GmbH 

24 - BUND Naturschutz Main - Spessart 

25 - Kreisheimatpfleger W. Scheiner, Marktheidenfeld 

26 - Landesbund für Vogelschutz, Veitshöchheim 

27 . Handelsverband Bayern, Bezirk Unterfranken 

28 - Gemeinde Esselbach 

29 - VGem Kreuzwertheim, Gemeinde Schollbrunn 

 

Keine Stellungnahme: 

Folgende Behörden machten von Ihrem Recht sich zur Planung zu äußern, keinen Gebrauch. Die 
Gemeinde geht deshalb davon aus, dass wahrzunehmende öffentliche Belange der jeweiligen Insti-
tution nicht berührt werden:  

 

Zur 3. Flächennutzungsplanänderung: 

 5 -  Bayerisches Landesamt für Umwelt 

 9 - Landratsamt Main-Spessart - Abfallrecht 

11 - Landratsamt Main-Spessart - Untere Denkmalschutzbehörde 

12 - Gesundheitsamt, Karlstadt 

17 - Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH 

20 - Zweckverband zur Wasserversorgung Marktheidenfelder Gruppe 

23 - Deutsche Telekom, Netzproduktion GmbH 

25 - Kreisheimatpfleger W. Scheiner, Marktheidenfeld 

26 - Landesbund für Vogelschutz, Veitshöchheim 

27 - Handelsverband Bayern, Bezirk Unterfranken 

29 - VGem Kreuzwertheim, Gemeinde Schollbrunn 

Zum Bebauungsplan:  

5 -  Bayerisches Landesamt für Umwelt 

9 - Landratsamt Main-Spessart - Abfallrecht 

11 - Landratsamt Main-Spessart - Untere Denkmalschutzbehörde 

26 - Landesbund für Vogelschutz, Veitshöchheim 

29 - VGem Kreuzwertheim, Gemeinde Schollbrunn 

 

Keine Hinweise und Bedenken: 

Nachstehende Behörden wurden benachrichtigt und äußerten sich einverstanden mit der Planung 
bzw. nahmen die Planung ohne Anregungen zur Kenntnis: 

 

Zur 3. Flächennutzungsplanänderung: 

17 - Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH vom 30.01.2019 
21 - Abwasserzweckverband Esselbachgrund vom 08.02.2019 
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Zum Bebauungsplan:  
17 - Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH vom 30.01.2019 
21 - Abwasserzweckverband Esselbachgrund vom 08.02.2019 
25 - Kreisheimatpfleger W. Scheiner, Marktheidenfeld vom 07.02.2019 
Anregungen und Bedenken  

(vollständiger Abdruck der Stellungnahmen und des vorläufigen Immissionsschutzgutachtens in der 
Anlage): 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Hinweise bzw. Bedenken vorgebracht: 

Alle vorgebrachten Anregungen sind vom Gemeinderat beschlussmäßig zu behandeln. 
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen.  
 

Zur 3. Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan  

 
1 - Regierung von Unterfranken - Höhere Landesplanungsbehörde vom 15.02.2019 
 
Die höhere Landesplanungsbehörde stellt zuerst unter Punkt I den Sachverhalt dar und gliedert Ihre 
Bewertung unter Punkt II in  
1. Siedlungsentwicklung 
- Grund und Boden sind ein nicht vermehrbares Gut 
- Potenziale der Innenentwicklung sind auszuschöpfen und vorrangig zu  
  nutzen 
- Es ist die Erfordernis der Planung entsprechend dem IMS detailliert und nachvollziehbar zu  
  begründen 
2. Sondergebiet 
- hier sind großflächige Einzelhandelsbetriebe vorgesehen, hierbei ist zu  
  beachten, dass es zu keiner Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben  
  kommt. Nach Prüfung ist die Ausweisung in der geplanten Form nicht zu       
  beanstanden.  
- Lage in der Gemeinde 
  Eine ortsübliche Anbindung an den ÖPNV ist über zwei Buslinien gegeben, 
  die Lage des Standorts wird als städtebaulich integriert bewertet und ent- 
  spricht den Zielen des LEP. 
3. Gewerbegebiet 
  Da keine wesentlichen Einschränkungen in den Festsetzungen vorge- 
  nommen wurden ist folgendes festzustellen: 
  Gemeinden sind verpflichtet bei der Ausweisung Vorsorge zu treffen,  
  das in diesen Gebieten keine unzulässige Agglomeration entsteht.  
III. Ergebnis:  
    Die Bedenken werden erst zurück genommen wenn. 
    der Bedarf für die gewerbliche Siedlungsentwicklung detailliert und  
    nachvollziehbar nachgewiesen wird und  
    das Entstehen von überörtlich raumbedeutsamen Einzelhandelsagglomerationen  
    wirksam ausgeschlossen wird.  
 
Beschlussvorschlag:  
In der Begründung ist der Bedarf der gewerblichen Siedlungsentwicklung nachvollziehbar zu erläu-
tern.  
 
In Bezug auf eine Einzelhandelsagglomeration wird das Gewerbegebiet GE als beschränkt bebauba-
res Gebiet nach § 1 Abs. 5 BauGB ausgewiesen, in dem großflächig Einzelhandels- 
betriebe sowie Tankstellen und Vergnügungsstätten unzulässig sind.  
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Im Sondergebiet wird die Zulässigkeit durch die Formulierung „für einen großflächigen Einzelhan-
delsbetrieb / einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit überörtlicher Bedeutung 
für die Nahversorgung geändert und damit konkretisiert.  
 
Abstimmungsergebnis                   Ja: 11     Nein: 0 
 
 
2 - Regionaler Planungsverband Würzburg vom 18.02.2019 
 
Die Stellungnahme deckt sich inhaltlich mit der, der Regierung von Unterfranken als Höhere Lan-
desbehörde.  
 
Beschlussvorschlag:  
In der Begründung ist der Bedarf der gewerblichen Siedlungsentwicklung nachvollziehbar zu erläu-
tern.  
In Bezug auf eine Einzelhandelsagglomeration wird das Gewerbegebiet GE als beschränkt bebauba-
res Gebiet nach § 1 Abs. 5 BauGB ausgewiesen, in dem Einzelhandelsbetriebe sowie Tankstellen 
und Vergnügungsstätten unzulässig sind.  
Im Sondergebiet wird die Zulässigkeit durch die Formulierung „für einen großflächigen Einzelhan-
delsbetrieb / einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit überörtlicher Bedeutung 
für die Nahversorgung geändert und damit konkretisiert.  
 
Abstimmungsergebnis                  Ja: 11     Nein: 0 
 
 
3 - Landratsamt Main-Spessart vom 01.02.2019 - Gesundheitsamt 
 
Die Trinkwasserversorgung ist nach der Begründung noch nicht abschließend geklärt. Vor Auswei-
sung ist die Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass nach Prüfung die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser durch eine Erweiterung des örtlichen Wasserleitungsnet-
zes ab der Kirchstraße gesichert ist.  
 
Für die Löschwasserversorgung ergibt sich folgende Situation im geplanten Gewerbegebiet: Die Be-
reitstellung von Löschwasser für eine erste Einsatzgruppe ist durch die Anbindung an das bestehen-
den Wasserleitungsnetz gegeben. Darüber hinaus wird in der Grünfläche des Wendhammers ein 
Löschwasserbehälter mit mindestens 96 m3 errichtet. Dieser Standort ist mit dem Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr abgeklärt 
 
Abstimmungsergebnis                 Ja: 11      Nein: 0 
 
 
Landratsamt Main-Spessart vom 01.03.2019 – Städtebau/Bauleitplanung, Immissionsschutz, 
Wasserrecht/Bodenschutz, Kreisstraßenverwaltung, Naturschutz und Kreisbrandrat 
 
Städtebau/Bauleitplanung:  
Zunächst sei angemerkt, da es sich um ein Sondergebiet mit großflächigem Einzelhandel handelt, 
sollte dies ggf. bei der Namensgebung berücksichtigt werden.  
 
Grundsätzlich war die Planung mit dem Landratsamt vorbesprochen.  
Dennoch muss in der Begründung zu den beiden Bauleitplänen der Bedarf klarer dargelegt werden.  
Ferner sind Aussagen zu treffen, für welche eventuell erwartenden oder bereits nachgefragten Ge-
werbe die Gewerbeflächen ausgewiesen werden.  
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Ferner müssen die Begründungen zu den beiden Planungen die Voraussetzungen aus raumordneri-
scher Sicht enthalten.  
 
Das Anbindegebot wird vorbildlich erfüllt, die gute Erreichbarkeit des 
umfangreichen Fahrverkehrs erzeugenden Gebietes ist aufgrund der Nähe  
zur St 2312 optimal gewährleistet.  
 
In der Begründung zur 3. Flächennutzungsplanänderung sind einige Bezüge und Tippfehler zu korri-
gieren.  
 
Die Löschwasserversorgung ist ggf. nach den Ausführungen des Kreisbrandrates über eine noch 
vorzusehende Löschwasserzisterne vorgesehen. Die Planung ist dahingehend zu ergänzen.  
 
In der Überschrift zu den Festsetzungen des Bebauungsplans sind weitere Rechtsgrundlagen aufzu-
nehmen.  
 
Beim Bebauungsplan hat sich der Begriff Gebäudehöhe statt Bauhöhe eingebürgert, es wird gebeten 
diesen zu verwenden.  
 
Für Darstellung der Anbauverbotszone bzw. Anbaubeschränkungszone sind unterschiedliche Plan-
zeichen zu verwenden.  
 
Unter der Festsetzung 4. Unzulässige Anlagen, diese sind konkreter zu benennen.  
 
Es ist in den textlichen Festsetzungen geregelt, dass bestehende Bäume zu erhalten sind. Sie sollen  
auch ersetzt werden, wenn sie untergehen, dies müsste entsprechend ergänzt werden.  
 
Die Festsetzung unter Pkt 7.3.6 zur Außenbeleuchtung ist sicher wünschenswert, es gibt hierzu aber 
keine Rechtsgrundlage, die Festsetzung ist zu streichen.  
 
Immissionsschutz 
Die Stellungnahme erfolgt für beide Verfahren.  
 
Die Fläche (ca. 2,3 ha) ist bislang im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Nutzfläche ausge-
wiesen und soll nun im Westen in ein Gewerbebiet mit angrenzender nordwestlicher Grünfläche und 
im Osten in ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel umgewandelt werden.  
 
Unmittelbar südwestlich grenzt innerhalb des WA „Rosenberg II“, das nächste schutzbedürftige 
Wohnhaus in einem Abstand von ca. 55 m, an. Südlich des Plangebietes befinden sich eine Schule 
sowie die örtliche Feuerwehr.  
Beiden Nutzungen sind der Schutzcharakter eines Mischgebiets zuzusprechen. Die Erschließung 
erfolgt immissionstechnisch günstig über die Ortsanbindung Kirchstraße.  
Betriebsleiterwohnungen o.ä. werden im GE ausgeschlossen, was aus Sicht des Immissionsschut-
zes zu begrüßen ist.  
Zum Planentwurf liegt ein Umweltbericht vor.  
Aufgrund der räumlichen Nähe des WA  sind Immissionen in Form von Lärm und Licht zu erwarten. 
Zum 30 m breiten Grünstreifen mit Lärmschutzwall fehlen konkrete Angaben. Da von der Einhaltung 
der schalltechnischen Voraussetzungen nicht sicher ausgegangen werden kann, wird die Planung 
als kritisch angesehen.  
Um dem Trennungsgrundsatz zweifelsfrei gerecht zu werden, sind weitergehende Maßnahmen nö-
tig, um schädliche Umwelteinwirkungen auf die WA-Bereiche so weit wie möglich zu vermeiden.  
Es ist daher ein entsprechendes Gutachten eines Sachverständigen für Schallschutz vorzulegen, 
welches mit dem Landratsamt abzustimmen ist.  
Auf Seite 13 des Umweltberichtes aufgezeigte Zusammenfassung zeigt Lärm als Schutzgut, dies 
sollte korrigiert werden.  
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Durch Werbeanlagen können Blendwirkungen für die südlich angrenzende Bebauung wie auch für 
die nördlich vorbeilaufende ST 2312 nicht ausgeschlossen werden. Gemäß Art 81 Abs. 1 S. 1 Bay-
BO muss die direkte wie indirekte Beleuchtung so gehalten werden, das keine Blendwirkung 
für die nächstgelegenen Anwohner entsteht. Dieser Sachverhalt muss im Umweltbericht und in den 
Festsetzungen gewürdigt werden.  
Aufgrund der o.g. Punkte kann der Bauleitplanung aus Sicht des Immissionsschutzes noch nicht 
zugestimmt werden.  
 
Wasserrecht/Bodenschutz 
Die Abwasserentsorgung soll im Trennsystem ausgeführt werden, was den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht und grundsätzlich begrüßt wird.  
Die Einleitung des Regenwassers in den Graben ist noch zu konkretisieren. 
Eine Ausführung der Pkw-Stellplätze mit versickerungsfähigen Oberflächen und damit eine Direktein-
leitung in den vorherrschenden, grundwassersensiblen Untergrund ist nicht zulässig.  
Das für die Ausgleichsmaßnahme 2 geplante Grundstück Fl.Nr. 1791 der Gemarkung Bischbrunn 
befindet sich im festgesetzten Wasserschutzgebiet der Gemeinde Bischbrunn für die Wasserversor-
gung des OT Bischbrunn (Steinbrunnenquelle). Eine kurze Bewertung hierzu sollte  
im Umweltbericht enthalten sein, die zugehörige Schutzgebietsverordnung  
ist zu beachten.  
 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit der Aufstellung der Bauleitpläne.  
 
Kreisstraßenverwaltung 
Aus Sicht der Kreisstraßenverwaltung bestehen keine Bedenken.  
 
Naturschutz 
Umweltbericht 
Der Detailierungsgrad der Umweltprüfung reicht aus, Weitere Untersuchungen sind nicht erforder-
lich. 
 
Grünordnung 
Mit der Grünordnung besteht Einverständnis.  
 
Artenschutzrecht 
Bei der Realisierung des Vorhabens ist nicht mit Verstößen gegen die Zugriffverbote zu rechnen, 
wenn die genannten Maßnahmen beachtet und umgesetzt werden. Das gutachterliche Fazit ist plau-
sibel. 
 
Kompensation  
Die vorgesehenen Flächen eignen sich zur Aufwertung. Die geplanten Maßnahmen müssen unver-
züglich nach Erschließung des Gewerbegebietes unter Aufsicht umgesetzt werden. Die Gemeinde 
ist verpflichtet, die Kompensationsflächen dem Landesamt für Umwelt zu übermitteln.  
 
Kreisbrandrat 
Diese Stellungnahme bezieht sich auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes. 
Flächen für die Feuerwehr 
Die technische Baubestimmung ist einzuhalten. 
Es wird auf die Notwendigkeit eines Wendehammer bei Stichstraßen länger als 50 m hingewiesen, 
auf den Wendekreisdurchmesser und eventuell notwendige Verkehrsbeschränkungen. 
Es muss gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 
m von öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind.  
 
Beschlussvorschläge: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme  zur Kenntnis und beschließt: 
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Städtebau/Bauleitplanung 
In der zeichnerischen Darstellung wird bei SO „Einzelhandel“ ergänzt. 
Die Begründungen zu den Bauleitplänen sind entsprechend nachvollziehbar zu detaillieren und zu 
ergänzen. 
Die Tippfehler, Formulierungen und Bezüge sind entsprechend der Stellungnahmen zu ändern bzw. 
zu korrigieren.  
Nach Rücksprache mit dem Feuerwehrkommandanten wird eine unterirdische Löschwasserzisterne 
in der Grünfläche des Wendehammers mit mindestens 96 m3 gebaut.  
In der Grünordnung ist zu ergänzen, dass, wenn bestehende Bäume eingehen, diese ersetzt werden 
müssen. 
Die Festsetzung Ziffer 7.3.6 zur Außenbeleuchtung wird gestrichen.  
 
Immissionsschutz 
Es wurde bereits ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben, dessen erste Ergebnisse vor-
liegen und die Lärmschutzkontingente in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen 
werden.  Das Gutachten selbst ist mit dem Landratsamt abzustimmen.  
 
Im Bebauungsplan war die Festsetzung zur Außenbeleuchtung unter Ziffer 7.3.6 enthalten. Nach der 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau ist dies jedoch rechtlich nicht möglich. 
 
Die bisherige Nr. 8 der Festsetzungen (Werbeanlagen) soll als örtliche Bauvorschrift nach Art. 81 
BauGB wie folgt geregelt werden: 
„Werbeanlagen als Dachaufbauten oder an der Fassade sind bis max. 2 m über der höchsten Ge-
bäudekante zulässig. Werbeanlagen in Form von Pylonen werden auf eine max. Seitenlänge von 
2,70 m und einer maximalen Höhe von 8 m begrenzt. 
Blinkende und mit Unterbrecher versehene  beleuchtete Werbeanlagen sind unzulässig.“ 
 
Wasserrecht/Bodenschutz 
Nachdem eine direkte Versickerung nicht zulässig ist, wird die Ziffer 7.7 gestrichen. 
Zur Ausgleichsmaßnahme 2 auf Flur-Nr. 1791 ist der Umweltbericht in Bezug auf das Wasser-
schutzgebiet zu ergänzen.  
 
Kreisstraßenverwaltung 
Zur Kenntnis genommen 
 
Naturschutz 
Zur Kenntnis genommen 
 
Kreisbrandrat 
Am Ende der geplanten Erschließungsstraße ist ein Wendehammer mit dem entsprechenden Wen-
dekreishalbmesser bereits eingeplant.  
 
Abstimmungsergebnis                             Ja: 11     Nein: 0 
 
 
4 - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q-Bauleitplanung vom 06.02.2019 
 
Das Landesamt weist darauf hin, dass beim Auffinden von Bodendenkmälern dies der Meldepflicht 
unterliegt und der Fundort unverändert zu belassen ist.  
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest dass unter b. der textlichen 
Festsetzungen – Hinweise - dies bereits im Bebauungsplan beinhaltet ist.  
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Abstimmungsergebnis                              Ja: 11    Nein: 0 
 
 
14 - Staatliches Bauamt - Abteilung Straßenbau vom  30.01.2019/14.03.2019 
 
Seitens des Staatlichen Bauamtes kann zugestimmt werden wenn 
 
 zur Flächennutzungsplanänderung:  
1. hierin die Bauverbots- und die Baubeschränkungszone dargestellt sind.  
2. Die Anbindung des Gebiets muss über die Kirchstraße erfolgen, einer direkten Anbindung  
    an die St 2312 wird nicht zugestimmt. 
3. Der Baulastträger der St 2312 trägt keine Kosten für Schallschutzmaßnahmen  
 
zum Bebauungsplan:  
(30.01.2019) 
1. und 2. wie vorstehend 
3. Wasser und Abwässer dürfen der St 2312 nicht zugeleitet werden. 
    Die Wirksamkeit der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.  
(04.03.2019) 
Der geplanten Querung der St 2312 kann grundsätzlich zugestimmt werden, wenn die Querung gra-
benlos ausführt wird. Ein entsprechender Vertrag ist mit dem Staatlichen Bauamt abzuschließen.  
Einer Verlegung der Erschließungsstraße in die 20 m Anbauverbotszone kann zugestimmt werden, 
wenn dazwischen ein Sicherheitsabstand von 10 m eingehalten wird. Ein Rückstau auf die St 2312 
muss ausgeschlossen werden.  
 
Beschlussvorschläge: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt, dass in der 3. Flächennut-
zungsplanänderung die Anbauverbotszone und die Anbaubeschränkungszone dargestellt werden.  
 
Eine direkte Anbindung des Gebiets an die ST 2312 ist nicht geplant, die Anbindung erfolgt über die 
bestehende Einmündung der Kirchstraße.  
 
Betreffend der Querung der St 2312 mit dem Regenwasserkanal wird mit dem Staatlichen Bauamt 
ein entsprechender Vertrag abgeschlossen, die Querung erfolgt grabenlos.  
 
Abstimmungsergebnis                            Ja: 11       Nein: 0 
 
 
 
15 - Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  vom 20.02.2019 
 
1. Wasserversorgung, Grundwasserschutz 
Mit der vorliegenden Planung besteht grundsätzlich Einverständnis.  
Verschmutzungen des Grundwassers während der Bauarbeiten sind zu verhindern. Flächenversie-
gelungen sind so gering wie möglich zu halten. Bei der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ist 
auf eine mengen- und druckmäßig ausreichende Wasserversorgung zu achten.  
Vorab ist dies zu prüfen.  
 
2. Abwasserbeseitigung, Gewässerschutz 
Mit dem Vorhaben besteht grundsätzlich Einverständnis. 
 
Abwasserentsorgung 
Die abwassertechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem. Dies wird aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht begrüßt.  
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Der Anschluss des Schmutzwassers erfolgt an die bestehende Mischwasserkanalisation in der 
Kirchstraße und wird damit der Verbandskläranlage Esselbach zugeführt. Es ist zu prüfen, ob die 
Kläranlage die hinzukommende Abwassermenge verarbeiten kann, dies ist mit dem Betreiber abzu-
stimmen.  
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Es ist geplant das Regenwasser in den Wegseitengraben abzuleiten  
Das Sammeln von Niederschlagswasser und die anschließende Einleitung bzw. Versickerung stellt 
einen wasserrechtlichen Tatbestand dar und bedarf somit einer Erlaubnis. Bei der Planung sind die 
Vorgaben des DWA M 153 zu beachten, die entsprechenden Nachweise sind zu führen.  
Aufgrund der grundwassersensiblen Karstgebiete und des klüftigen Untergrunds sind Straßen, We-
ge, Zufahrten und Stellplätze mit einer unmittelbaren Versickerung nicht zulässig. Die vorgesehene 
Verwendung von Zisternen sowie die extensive Dachbegrünung werden ausdrücklich begrüßt 
 
3. Oberflächenwasser 
Es sind weder Überschwemmungsgebiete noch Oberflächengewässer von der Planung betroffen.  
 
4. Altablagerungen, Bodenschutz 
Das Altlasten-, Bodenschutz- und Dateninformationssystem enthält keine Einträge für das Plange-
biet. Sollten Altlastenverdächtige Flächen etc. vorgefunden werden, ist die weitere Vorgehensweis 
mit dem WWA abzustimmen.  
 
Beschlussvorschläge:  
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass eine ausreichende Ver-
sorgung mit Trinkwasser durch Anschluss an das bestehende Netz gegeben ist. Zur Sicherstellung 
des Löschwasserbedarfs wird im Wendehammer eine Löschwasserzisterne mit  
mind. 96 m³ errichtet.  
Bezüglich der Einleitung des Schmutzwassers wird Kontakt zum Betreiber der Verbandskläranlage 
aufgenommen.  
 
Betreffend der Einleitung des Regenwassers in den Wegseitengraben nördlich der St 2312 hat das 
IB Holm GmbH bereits Berechnungen vorgenommen, die demnächst mit dem WWA Aschaffenburg 
abgestimmt werden.  
 
Abstimmungsergebnis                        Ja: 11     Nein: 0 
16 - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Karlstadt vom   07.02.2019 
 
Mit den Planungen besteht seitens des Amtes Einverständnis, auch  wenn der Verlust von Ackerflä-
chen bedauert wird.  
Das der Ausgleich, zumindest teilweise, über PIK-Maßnahmen statt findet, wird sehr begrüßt.  
Auf die gesetzlichen Mindestabstände von Bepflanzungen zu benachbarten landwirtschaftlichen Flä-
chen und Feldwegen wird hingewiesen.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.  
 
 
18 - IHK Würzburg- Schweinfurt, Email vom 20.02.2019 

Folgende Anmerkungen:  
Unter Betrachtung der marktwirtschaftlichen Situation, also der regional vorhandenen Kaufkraft und 
aufgrund der Mobilität der Kundengruppen schließt dies die angrenzenden Gemeinden mit ein.  
Die Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung im Nachbereich wird durch den Umzug und die 
Vergrößerung des Bestandsbetriebs von Esselbach nach Bischbrunn gesichert.  
Bezüglich der Nachnutzung des Bestandsgebäudes sollte mit der Gemeinde Esselbach Kontakt auf-
genommen werden.  
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Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und verweist auf seine Beschlüsse zur Stel-
lungnahme der Regierung von Unterfranken als Höhere Landesplanungsbehörde zur Verhinderung 
einer Agglomeration im Planungsgebiet. 
 
Abstimmungsergebnis                           Ja: 11     Nein: 0 
 
 
19 - Handwerkskammer für Unterfranken vom 14.02.2019 

Es wird bei der Ausweisung von Gewerbeflächen gebeten die Ansiedlung von Handwerksbetrieben 
zu berücksichtigen.  
 
In Bezug auf die Nähe des angrenzenden Wohngebiets ist hier Konfliktpotenzial erkennbar, insbe-
sondere durch den neu anzusiedelnden Lebensmittelmarkt.  
 
Die Ansiedelung von großflächigem Einzelhandel steht die Handwerkskammer äußert kritisch ge-
genüber. Der Lebensmitteleinzelhandel besetzt immer stärker die Sparten Back- und Fleischwaren 
und gefährdet dadurch existenziell kleinere Verkaufseinheiten in der Umgebung.  
 
Die Gemeinden Bischbrunn und Esselbach verfügen erfreulicherweise noch über mehrere Betriebe 
des Lebensmitteleinzelhandels. Eine weitere Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters er-
scheint nicht in erster Linie der Versorgung der Bürger von Bischbrunn zu dienen.  
Die Ansiedelung eines großflächigen Lebensmitteleinzelhandels wird daher aus Sicht der Hand-
werkswirtschaft abgelehnt 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.  
 
Da es sich bei dem geplanten Lebensmittelmarkt um den Umzug und die Vergrößerung des Be-
standbetriebes von Esselbach nach Bischbrunn handelt, wird die Auswirkung auf die bestehenden 
handwerklichen Kleinbetriebe in diesen Gemeinden nicht grundlegend verändert.  
 
Die Verträglichkeit zwischen dem Planungsgebiet und dem Wohngebiet  
bzw. dem Schulzentrum wurde durch ein Fachbüro schallschutztechnisch geprüft. Hieraus ergeben 
sich sowohl für das Gewerbegebiet wie auch für das Sondergebiet einzuhaltende Schallemissions-
kontingente für tags und für nachts, die in den Bebauungsplan als Festsetzungen übernommen wer-
den.  
 
Abstimmungsergebnis                            Ja: 11     Nein: 0 
 
 
22 - Bayernwerk Netz GmbH vom 01.02.2019 

Es befinden sich keine Versorgungsleitungen im Geltungsbereich. Es ist die Errichtung einer neuer 
Trafostation im Planungsbereich erforderlich, der Standort (7x6 m) ist in der Plankopie eingetragen.  
 
Über der Ausgleichsfläche Fl.Nr. 2868 verläuft eine 0,4 KV Nieder-Spannungsleitung mit einem 
Schutzbereich von beidseitig 1m, in dessen Bereich keine hochwachsenden Bäume gepflanzt wer-
den dürfen.  
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans und der Ausweisung der Ausgleichsflächen bestehen 
keine Einwendungen wenn der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beein-
trächtigt werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahmen zur Kenntnis und beschließt, dass die Lage der Tra-
fostation in die 3. Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan aufgenommen wird.  
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Der Hinweis in Bezug auf die Ausgleichsfläche Flur-Nr. 2868 ist bei der Bepflanzung zu beachten.  
  
Abstimmungsergebnis                           Ja:  11      Nein: 0 
 
 
23 - Deutsche Telekom, Netzproduktion GmbH Email vom 24.01.2019 
 
Es bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplans keine Einwände.  
Am Rande des Geltungsbereichs entlang der St 2312 und der Kirchstraße befinden sich Bestandslei-
tungen.  
Die Versorgung des neuen Baugebiets unterliegt einer wirtschaftlichen Prüfung.  
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.  
 
 
24 - BUND Naturschutz Main – Spessart, vom 06.02.2019 

Der BUND Naturschutz setzt sich ein für Flächenschutz und Flächensparen, hierzu folgende ent-
sprechende Erläuterungen.  
 
Es wird auf den bestehenden Einkaufsmarkt in Esselbach verwiesen. Die Ausweisung von Gewerbe-
flächen in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum erscheint nicht sinnvoll.  
 
Es wird des Weiteren auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes hingewiesen und auf den von 
landwirtschaftlichen Flächen geprägten Grüngürtel entlang der S 2312. Eine Bebauung hierin würde 
den Ortsrand aufreißen und das Erscheinungsbild nachhaltig und massiv negativ beeinflussen.  
Der BUND Naturschutz lehnt aus diesen Gründen die Flächennutzungsplanänderung und eine Bau-
gebietsausweisung an dieser Stelle ab.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest,  
dass im Bebauungsplan grünordnerische Maßnahmen vorgesehen sind, die das geplante Baugebiet 
verträglich in das Landschaftsbild einfügen. 
Des Weiteren ist im Baugebiet eine größere Ausgleichfläche und in der Umgebung drei weitere ex-
terne Ausgleichsflächen vorgesehen.  
 
Von der Regierung von Unterfranken als Höhere Landesplanungsbehörde wurde die Lage des 
Standorts als städtebaulich integriert bewertet und entspricht den Zielen des LEP.  
 
Innerhalb des Planungsgebiets stehen nur entlang der St 2312 einige Bäume, die erhalten bleiben 
und durch weitere neu zu pflanzende im Grünstreifen entlang der St 2312 ergänzt werden.  
 
Die Verträglichkeit des Baugebiets, insbesondere schallschutztechnisch zum Schulzentrum ist durch 
ein schallschutztechnisches Gutachten geprüft worden.  
 
Abstimmungsergebnis                          Ja: 11     Nein: 0 
 
 
27 - Handelsverband Bayern, Bezirk Unterfranken, vom 15.02.2019 
 
Nachdem keine weiteren Angaben zu Sortiment und Verkaufsfläche im Entwurf enthalten sind, geht 
der HBE davon aus, dass die Ausnahmeregelung des LEP Anwendung finden soll. Es folgen hierzu 
weitere ausführliche Erläuterungen, in denen auf den bestehenden Betrieb in Esselbach und die vor-
handenen Metzgereien und Bäckereinen hingewiesen wird.  
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Es ist davon auszugehen, dass eine wirtschaftliche Tragfähigkeit zweier Vollversorger nicht gegeben 
ist.  
Es wird darüber hinaus auf die Gefahr einer Agglomerationswirkung im anschließenden  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass durch die Änderung der 
Festsetzungen der Nutzung im Sondergebiet wie auch im Gewerbegebiet die Agglomeration unter- 
bunden wird.  
 
Da es sich bei dem geplanten Lebensmittelmarkt um den Umzug und die Vergrößerung des Be-
standbetriebes von Esselbach nach Bischbrunn handelt, wird die Auswirkung auf die bestehenden 
handwerklichen Kleinbetriebe in diesen Gemeinden nicht grundlegend verändert 
 
Abstimmungsergebnis                           Ja: 11     Nein: 0 
 
 
28 – Gemeinde Esselbach vom 05.02.2019 
 
Der Gemeinderat von Esselbach hat in seiner Sitzung am 05.02.2019 ausführlich über die 3. Flä-
chennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan diskutiert und folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Zur 3. Flächennutzungsplanänderung:  
Gegen die Planung werden keine grundsätzlichen Einwände erhoben.  
Zum Schutz der angrenzenden gemeinsamen Grundschule und zum Schutz der Schüler, muss ein 
besonderes Augenmerk auf die Immission und den Lärmschutz des geplanten Gewerbegebiets ge-
legt werden. Das angestrebte Trennsystem im Bereich Abwasser muss umgesetzt werden.  
 
Beschlussvorschläge: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Gemeinde Esselbach zur 3. Flächennutzungs-
planänderung zur Kenntnis und stellt fest, dass dem Lärmschutz der Grundschule und deren Schüler 
ein besonderes Augenmerk durch die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens gegeben wurde.  
 
Die sich daraus ergebenen Schallemissionskontingente werden sowohl für das Sondergebiet wie 
auch für das Gewerbegebiet als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Nach den bisherigen Planungen für den Lebensmittelmarkt wird die Kundenzufahrt zum Marktpark-
platz von der Kirchstraße aus etwa zwischen der Staatsstraße 2312 und der neuen Erschließungs-
straße liegen und damit mindestens 50 m von der nordöstlichen Ecke des Schulgrundstücks entfernt 
sein. 
 
 
Abstimmungsergebnis                              Ja: 11     Nein: 0 
 
 
Zum Bebauungsplanentwurf: 
Gegen die Planung werden grundsätzlich keine Einwände erhoben.  
Zum Schutz der angrenzenden gemeinsamen Grundschule und zum Schutz der Schüler, muss ein 
besonderes Augenmerk auf die Immission und den Lärmschutz des geplanten Gewerbegebiets ge-
legt werden. 
Da die Erschließungsstraße entlang der neu gestalteten Freifläche der offenen Ganztagsschule ver-
läuft, muss auch hier ein besonderes Augenmerk auf Immission und Lärmschutz gelegt werden.  
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Gemeinde Esselbach zum Bebauungsplan zur 
Kenntnis und stellt fest, dass auch dem Lärmschutz der Ganztagsschule ein besonderes Augenmerk 
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durch die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens gegeben wurde.  
 
Die sich daraus ergebenen Schallemissionskontingente werden sowohl für das Sondergebiet wie 
auch für das Gewerbegebiet als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Nach den bisherigen Planungen für den Lebensmittelmarkt weisen die Kundenparkplätze von der 
geplanten Erschließungsstraße einen Abstand von 6 m auf, der durch einen Grünstreifen bepflanzt 
wird.  
 
Bei der Planung der Erschließungsstraße ist der mitlaufende Gehweg auf der Südseite (also zur 
Schule hin) vorgesehen. Damit ist auch nach Westen hin eine fußläufige Verbindung zum weiterfüh-
renden Feldweg ohne Querung der Erschließungsstraße möglich.  
 
 
29 - VGem Marktheidenfeld vom 29.07.2019 
 
Nachdem uns von Edeka die Planung zur Verfügung gestellt wurde (s. Anlage), wird vorgeschlagen 
den Bebauungsplan entsprechend anzupassen. 
 
Konkret geht es um die Fläche für eine Bankfiliale und eine Mülleinhausung welche die Baugrenze 
(lt. Entwurf vom 27.11.2018) überschreiten würde. 
Des Weiteren wird auf den neuen § 3 Abs. 3 BauGB für das Flächennutzungsplanverfahren hinge-
wiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Fläche für eine Bankfiliale soll entsprechend der Planung im Bebauungsplan berücksichtigt wer-
den (nachgezogene Nutzungen - Ergänzung der Festsetzung B. Nr. 1) Des Weiteren soll die Bau-
grenze entsprechend der Planung von Edeka im Bereich der Mülleinhausung mit geringfügigem Puf-
fer (falls noch geringfügige Verschiebungen des Gebäudes erforderlich werden) angepasst werden. 
 
Abstimmungsergebnis                           Ja: 11     Nein: 0 
 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch Auslegung wäh-
rend der Dienststunden in der Zeit vom 29.01.2019 bis einschließlich 20.02.2019  (amtliche Be-
kanntmachung vom 28.01.2019) wurden Hinweise oder Einwendungen seitens von Bürgern vorge-
bracht.  
 
(aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen die Stellungnahmen von  
Bürgern verschlüsselt, d.h. ohne Namen und persönliche Daten behandelt  
werden.) 
 
 
Anlieger und Anliegerinnen 1, eingegangen bei der Gemeinde mit  Schreiben vom 14.02.2019 
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(Diese Eingabe wurde von 40 Bürgern unterschrieben) 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt folgendes fest. 
 
Für das Planungsgebiet wurde bereits ein Schallschutzgutachten in Auftrag gegeben, dessen erste 
Ergebnisse der Gemeinde vorliegen.  
 
Darin werden die auf das Plangebiet und damit auch für das Wohngebiet die einwirkenden Ver-
kehrsgeräusche von der ST 2312 getrennt nach Tag und Nacht dargestellt. 
 
Tagsüber werden bereits in einem Abstand von ca. 20 m vom Fahrbahnrand die Orientierungswerte 
eingehalten, nachts in einem Anstand von ca. 40 m.  
 
Des Weiteren wurde die Vorbelastung des Wohngebiets durch den Sportplatz untersucht, durch Be-
trachtung der Durchführung eines Trainingsspiels an einen Werktag in der Ruhezeit von 20 bis 22 
Uhr.  
 
Im Ergebnis liegen die ermittelten Beurteilungspegel mind. 8 dB unter den  
Immissionsrichtwert für ein allgemeines Wohngebiet.  
 
Für den Zeitraum Sonn-/Feiertags, in dem üblicher Weise Punktspiele stattfinden wird aber nicht von 
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einer Gleichzeitigkeit der Ereignisse mit einer zukünftigen gewerblich Nutzung ausgegangen.  
Die vorgeschlagenen Schallemissionskontingente für das neue Gewerbe-/Sondergebiet werden in 
den Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass aus fachlicher Sicht die Ausweisung eines Ge-
werbe-/Sondergebiets unter Beachtung der Einschränkungen im Nachtzeitraum von 22.00 bis 6.00 
Uhr beachtet werden.  
 
Auch wenn die schallschutztechnischen Untersuchungen nicht die  Notwendigkeit eines Lärm-
schutzwalls für erforderlich halten, hält die Gemeinde an der Herstellung des im Bebauungsplan dar-
gestellten Lärmschutzwalls in der westlichen Ausgleichsfläche fest, der nach Osten ca., 10 m über 
die Westwand des Sportgebäude geführt wird und damit nur die Breite des Feldweges offen lässt.  
 
Nach den bisherigen Planungen für den Lebensmittelmarkt liegt der Eingang zum Markt auf der Ost-
seite des Gebäudes zur Kirchstraße hin.  
 
Auch sämtliche Kundenparkplätze sind östlich des Marktes geplant, die Zufahrt hierzu erfolgt aus-
schließlich von der Kirchstraße aus, etwa zwischen St 2312 und der neuen Erschließungsstraße.  
 
Dies bedeutet, dass der hiervon ausgehende Lärm durch Fahrzeuge und z.B. Fahnenmasten, durch 
das Gebäude selbst gegenüber dem Wohngebiet, Abstand zwischen Markt und dem nähesten 
Wohngebäude ca. 140 m, weitestgehend absorbiert wird.  
 
Die Anlieferung ist parallel zur neuen Erschließungsstraße in einer ca. 1,30 m tieferliegenden Dock-
station vorgesehen, d.h. die Lieferfahrzeuge fahren die Erschließungsstraße hinter, um den Wende-
hammer herum, wieder nach Osten und stoßen dann rückwärts in die Dockstation nach unten. Die 
Abladerampe liegt ebenfalls durch einen Gebäudeteil gegenüber dem Wohngebiet abgedeckt.  
 
Mit der Fa. EDEKA ist noch abzuklären, ob die an der Dockstation geplante Mauer eine Mindest- 
Höhe von 1,50 m aufweist. Auch soll nochmals darüber gesprochen werden, ob man die Dockstation 
nicht neben die Gebäudeseite zur Staatsstraße hin, verlegen kann.  
 
Nach den bisherigen Planungen für den Markt ist auf der Südseite (zur Schule/Sportplatz) hin keine 
Werbung/Lichtreklame vorgesehen.  
Auf der Westseite ist lediglich an der nordwestlichen Ecke eine Leucht-Werbetafel geplant, d.h. diese 
kann durch zukünftige Gebäude im Gewerbegebiet abgedeckt werden.  
 
Die bisherige Nr. 8 der Festsetzungen (Werbeanlagen) soll als örtliche Bauvorschrift nach Art. 81 
BauGB wie folgt geregelt werden: 
 
„Werbeanlagen als Dachaufbauten oder an der Fassade sind bis max. 2 m über der höchsten Ge-
bäudekante zulässig. Werbeanlagen in Form von Pylonen werden auf eine max. Seitenlänge von 
2,70 m und einer maximalen Höhe von 8 m begrenzt. 
Blinkende und mit Unterbrecher versehene  beleuchtete Werbeanlagen sind unzulässig.“ 
 
Die Öffnungszeiten des Marktes sind durch die gesetzlichen Vorgaben in Bayern geregelt.  
 
Die Erschließungsstraße muss durch eine entsprechend ausgelegte Straßenbeleuchtung ausge-
leuchtet sein.  
 
Die Erschließungsstraße ist eine Sackstraße mit einem nach den Vorschriften bemessenen Wende-
hammer. Der nach Westen weiterführende Feldweg ist zwar eine öffentliche Straße. Eine entspre-
chende Beschränkung stellt eine verkehrsrechtliche Anordnung durch die  
Gemeinde dar und hat nichts mit dem Bebauungsplanverfahren zu tun.  
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Auch sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen wie Halteverbote, Einfahrtsverbote sind nicht Ge-
genstand des Verfahrens. 
 
Mit dem Bauamt beim Landratsamt MSP, Karlstadt, Frau Reder, ist noch abzuklären, ob  
man im Bebauungsplan eine Einschränkung für die dort anzusiedelnden Gewerbebetriebe fest-
schreiben kann.  
 
Gemeinderat Fuhrmann bittet, nochmals zu überprüfen, ob die Erschließungsstraße nicht auch pa-
rallel zur Staatsstraße im oberen Bereich des Gewerbegebietes verlaufen könnte. 
Die Bürgermeisterin sicherte zu, diesen Vorschlag nochmal an EDEKA weiter zu geben. 
 
 
Abstimmungsergebnis                      Ja: 11     Nein: 0 
 
Anlieger 2 (Schreiben vom 01.02.2019) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahmen zur Kenntnis und  
stellt fest.  
 
Von der Regierung von Unterfranken als Höhere Landesplanungsbehörde wurde die Lage des 
Standorts als städtebaulich integriert bewertet und entspricht den Zielen des LEP.  
 
Da es sich bei dem geplanten Lebensmittelmarkt um den Umzug und die Vergrößerung des Be-
standbetriebes von Esselbach nach Bischbrunn handelt, wird die Auswirkung auf die  handwerkli-
chen Kleinbetriebe in diesen Gemeinden nicht grundlegend verändert 
 
Abstimmungsergebnis                         Ja: 11     Nein: 0 
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2. 3. Flächennutzungsplanänderung  und Bebauungsplan Gewerbegebiet „Kirchstraße“ 

hier: Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

Nachdem noch zu viele Eckpunkte abzuklären sind, wird der Billigungs- und Auslegungsbeschluss in 
der heutigen Sitzung nicht gefasst. 

Die Verwaltung wird beauftragt, für umgehende Klärung der festgestellten Unstimmigkeiten zu sor-
gen, damit eine zeitnahe Beschlussfassung erfolgen kann.  

 

 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  5 
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage 
Bauort: Fl. Nr. 1009/24, Am Ackerpfad 8, Gemarkung Oberndorf 

 
Beiliegend übersenden wir das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO 
durch den Stadt- bzw. Gemeinderat. Der Bauantrag wurde von uns geprüft. Dabei wurde Fol-
gendes festgestellt: 
 

- Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) der Gemarkung Oberndorf. Das 
Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. 

 
- Die Unterschriften der Nachbarn sind vollständig. 

 
- Es werden zwei Stellplätze hergestellt.  

 
 
BESCHLUSS: 
Gegen den Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage, Bauort: 
Fl. Nr. 1009/24, Am Ackerpfad 8, Gemarkung Oberndorf werden keine Einwendungen vorge-
bracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  6 
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage 
Bauort: Fl. Nr. 2699/3, Gemarkung Oberndorf, Brunnenstr. 15 

 

Beiliegend übersenden wir den o.g. Bauantrag. Die Vorlage erfolgt im Genehmigungs-
freistellungsverfahren (Art. 58 BayBO). 
 
- Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

„Rosenberg III“ (allg. Wohngebiet-Gebiet). 
 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  7 
Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage                                                      
Bauort: Flur-Nr. 1615, Nähe Steinbruchweg, Gemarkung Bischbrunn - Tek-
turplan 

 
Beiliegend übersenden wir das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO 
durch den Stadt- bzw. Gemeinderat. Der Bauantrag wurde von uns geprüft. Dabei wurde Fol-
gendes festgestellt: 
 

- Die Fl.Nr. 1615 liegt im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung „Nordwestlicher 
Ortsrand“ und fällt somit unter den § 34 BauGB. 
Das Vorhaben ist also zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. 

 
- Gegenüber dem ursprünglichen Antrag, der in der Gemeinderatssitzung am 18.09.2018 

behandelt wurde, haben sich folgende Änderungen ergeben: 
 

 Vergrößerung des Grenzabstandes an der westlichen Grenze von 3,37 m auf 
6,66 m 

 Verlängerung der Garage um 2 m 
 
 

 
 
 
BESCHLUSS: 
Gegen den Tekturantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Bauort: Fl. Nr. 1615, 
Nähe Steinbruchweg, Gemarkung Bischbrunn werden keine Einwendungen vorgebracht. Das 
Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  8 
Anlage von Urnenerdgräber - Beschlussfassung über die Vergabe der Bau-
leistungen 

 
Für den Bau der Urnenerdgräber im Friedhof Bischbrunn, wurden 5 Firmen aufgefordert ein 
Angebot abzugeben, 2 Angebote wurden eingereicht. 
Die Firma Pflanze und Garten GmbH (Marktheidenfeld) hat mit 23.197,86 € brutto den wirt-
schaftlichsten Angebotspreis. 
 
 
BESCHLUSS: 
Der Gemeinderat erteilt der Firma Pflanze und Garten GmbH (Marktheidenfeld) den Auftrag für 
den Bau der Urnenerdgräber im Friedhof zu einem Angebotspreis von 23.197,86 € brutto. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  9 Auftragsvergabe Mulcharbeiten und Sinkkastenreinigung 
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Die Gemeinde Bischbrunn hat auf Anfrage von der Florian Hofmann GmbH ein Angebot be-
züglich der Sinkkastenreinigung / Mulch- und Mäharbeiten mit einem 3-Jahresvertrag be-
kommen. Der Gesamtpreis für das Jahr 2019 beträgt 8.294,30 € brutto und erhöht sich in 
den Folgejahren um jeweils 2%. Außerdem würde die Firma Hofmann bei Beauftragung 
auch zwei Wurzelstöcke für 952,00€ brutto mit entfernen.  
 
Es liegt kein vergleichbares Angebot in Verbindung mit der Sinkkastenreinigung vor. 
 
BESCHLUSS: 

Die Gemeinde Bischbrunn beauftragt die Florian Hofmann GmbH nach ihrem Angebot vom 
10. Juli 2019 bezüglich Sinkkastenreinigung, Mulch- und Mäharbeiten für 3 Jahre. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  10 Planung zur ökologischen Aufwertung des Gemeindewaldes 

 
Die Gemeinde Bischbrunn hat nord-westlich vom alten Pumphaus ein ca. 7 ha großes „Wäld-

chen“.  

Darin befinden sich hauptsächlich Fichten, denen allerdings der Klimawandel nicht gut be-

kommt und der Borkenkäfer könnte zukünftig auch ein Problem werden. 

Gemeinderat Gert Günzelmann hatte die Idee, dieses Stück Wald ökologisch aufzuwerten bzw. 
naturschutzfreundlich umzubauen.  
 
Gert Günzelmann hat ein Gespräch mit Forstdirektor Dr. Netsch, vom Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten der Betriebsleiter des Bischbrunner Gemeindewaldes ist, geführt. 
Herr Dr. Netsch stand der Idee gleich aufgeschlossen gegenüber und vereinbarte mit der Bür-
germeisterin einen Ortstermin. 
 
Im Nachgang zur Begehung des Gemeindewaldes haben Herr Dr. Netsch und Gemeinderat 
Gert Günzelmann eine Liste von Vorschlägen und möglichen Maßnahmen für eine ökologische 
Aufwertung formuliert und zusammengestellt.  
 
Diese Auflistung wurde auch der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Main-
Spessart, Herrn Schneemann, vorgelegt.  
 
Auch von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde wird diese Idee befürwortet. 
  
Am 18.06.2019 hat bereits eine weitere Begehung des Gemeindewaldes stattgefunden.  
 
Das Ergebnis dieser Begehung ist, dass sich die Fläche auf jedem Falle aufwerten lässt. 
 
Ziel aus gemeindlicher Sicht ist es, ob diese Fläche nach Umsetzung bestimmter Maßnahmen 
auf ein kommunales Ökokonto gebucht werden kann. 
 
Nach Aussage von Herrn Schneemann ist der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Land-
schaft gesetzlich verpflichtet, die nachteiligen Auswirkungen zu kompensieren. Zwar lassen sich 
nicht alle Beeinträchtigungen auf Ackerflächen oder Grünland im Wald ausgleichen, ein Gutha-
ben auf dem Ökokonto erleichtert und beschleunigt jedoch die Abwicklung von Projekten wie z 
B. das  Aufstellen von Bebauungsplänen oder beim Wegebau.  
 



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Bischbrunn vom 30.07.2019  Seite 28 von 32 

Die Untere Naturschutzbehörde empfiehlt der Gemeinde, die Sache weiter zu verfolgen.  Für 
die weitere Bearbeitung benötigt die Gemeinde allerdings eine Bestandsaufnahme und eine 
Bewertung der Ausgangslage auf der Fläche sowie die Beschreibung des Zielzustandes.  
 
Der zuständige Förster, Herr Wobschall, fand diese Maßnahme ein gutes Thema für einen beim 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angestellten Praktikanten.   
 
In einer Kurzfassung erklärt Gemeinderat Gert Günzelmann die gemachten Vorschläge zur öko-
logischen Aufwertung des Gemeindewaldes dem Gemeinderat.  
  

Bestockungsumbau 

 Schrittweise Beseitigung der Fichte im Zuge von Pflege- und Löcherhieben sowie Kleinkahlschlä-

gen 

 Einbringen von Laubholz (Buche, Kirsche, Spitzahorn, Eiche, Linde, Hainbuche, Wildbirne, Wild-

apfel etc.) im Wege der Pflanzung 

Erhalt und Förderung von Biotopbäumen und Biotopbaumanwärtern 

 Erhalt und Förderung von Laubbäumen mit Bruthöhlen, Zwieseln, Spalten, Faulstellen, abgebro-

chenen Starkästen, bizarren Formen etc. im Zuge von Hiebsmaßnahmen 

Erhöhung des Totholzvorrates 

 Belassen von abgestorbenen Bäumen (stehendes Totholz) 

 Belassen sämtlichen Restholzes aus Hiebsmaßnahmen (liegendes Totholz) soweit aus Sicht des 

Forstschutzes (angrenzender Waldbesitz) vertretbar. 

Schaffung von Habitaten für wärmeliebende Arten 

 Rücknahme beschattender Bestockung im Umfeld der vorhandenen Lesesteinriegel sowie der 

Lesesteinmauer im Osten 

 Teilweise Beseitigung der Moosschicht auf den Lesesteinriegeln sowie von eventuell vorhande-

nem Bewuchs 

 Schaffung von Rohbodenbereichen und Anlage von Sand-/Steinhügeln in locker bestockten Be-

reichen 

Aufwertung der Bachaue 

 Rücknahme der Bestockung (insbesondere Nadelholz) entlang des Bachlaufs 

 Anlage von Feuchtbiotopen (stehendes Wasser) in Bachnähe 

Waldrandgestaltung 

 Verbreiterung der vorhandenen Heckenstreifen durch differenzierte Rücknahme der unmittel-

bar angrenzenden Bestockung 

 Regelmäßige Pflege der Waldrand-(Hecken-)Bereiche 

 Beseitigung der illegalen Ablagerungen von Grüngut etc. 

Anbringen von Nistkästen für verschiedene höhlenbrütende Vogel, Fledermäuse sowie Anlage eines 

„Insektenhotels“ 

 
 
BESCHLUSS: 
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Der Gemeinderat Bischbrunn stimmt dem geplanten Vorhaben zur ökologischen Aufwertung 
des Gemeindewaldes Bischbrunn zu.  
 
Die Maßnahme wird für sinnvoll erachtet. Die Verwaltung wird beauftragt das Vorhaben weiter 
zu verfolgen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

TOP  11 
Beratung und Beschlussfassung zur Defizitübernahme für die Kindertages-
einrichtung Oberndorf für das Jahr 2018 

 
Aufgrund der steigenden Defizite der Kindergärten in der Gemeinde Bischbrunn hat die Ge-
meinde mit den Trägervereinen der Kindertageseinrichtungen im Jahr 2016 einen Kooperati-
onsvertrag geschlossen, in dem u.a. die Berechnung und Übernahme der Kindergartendefizite 
geregelt wurde. 
 
Auf der Basis dieser Vereinbarung wurde nunmehr das Kindergartenjahr 2018 von den Träger-
vereinen abgerechnet. Die Verwaltung hat die Unterlagen für den Kindergarten Oberndorf auf 
Plausibilität geprüft und die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen anhand der vorge-
legten Belege und Kontoauszüge kontrolliert. 
 
Die Abrechnung 2018 für den Kindergarten Oberndorf stellt sich nunmehr wie folgt dar: 
 
Kindertageseinrichtung Oberndorf:  
 
 
Gesamteinnahmen: 
(ohne Vorauszahlungen auf Defizit ) 

 
257.192,16 € 

  
Gesamtausgaben: 280.492,28 € 
  
Ungedeckter Betriebsaufwand (Defizit) 23.300,12 € 
  
 
Eine Kürzung der Personalausgaben für das pädagogische Personal war nicht erforderlich, da 
der jahresdurchschnittliche Anstellungsschlüssel bei 9,41 (Vorgabe 9,0) lag. 
 
Der Trägerverein hat im Laufe des Jahres 2018 Vorauszahlungen i.H.v. 30.000 € erhalten. 
 
Von diesen 30.000 € wurden 2.488 € als zusätzliche Zuwendung für die Geschwisterregelung in 
den o.a. Einnahmen bereits berücksichtigt, sodass nach Abzug des sich für 2018 ergebenden 
Defizits von 23.300,12 € sich im Jahr 2018 ein Überschuss von 4.211,88 € ergibt.  
 
Hierbei ist jedoch noch zu berücksichtigen, dass vom Trägerverein im Jahr 2018 eine Rückzah-
lung an die Gemeinde Esselbach in Höhe von 8.105,21 € versehentlich nicht geleistet wurde.  
Diese Summe erhöht genau genommen den ungedeckten Betriebsaufwand für 2018 von 
23.300,12 € auf 31.405,33 €. Nachdem diese Rückzahlung aber erst im Jahr 2019 nach der 
Prüfung der Jahresrechnung erfolgt ist, wird dieser Betrag auch erst bei der Betriebskostenab-
rechnung 2019 berücksichtigt. 
 
Der Überschuss 2018 (ohne Rückzahlung Esselbach) in Höhe von 4.211,88 €  ist zusammen 
mit dem Überschuss aus dem Jahr 2017 (11.218,29 €), somit insgesamt in Höhe von 15.430,17 
€ in das Jahr 2019 zur Defizitdeckung zu übertragen. 
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Haushaltsplan 2019: 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 stehen Ausgaben i.H.v. 277.239,58 € (inklusive der Rück-
zahlung an Esselbach) lediglich Einnahmen i.H.v. 207.550,54 €   gegenüber.  
 
Zusammen mit dem Überschuss aus den Vorjahren i.H.v. 15.430,17 € ergeben sich 2019 Ge-
samteinnahmen von 222.990,71 € und damit ein  Defizit  (= ungedeckter Betriebsaufwand) von 
54.248,87 €.  
 
Dieser Berechnung liegt ein Anstellungsschlüssel im Jahresmittel 2019 von 1 : 9,26  
(Vorjahr 1 : 9,41) zugrunde. 
 
Sofern dieses prognostizierte Rechnungsergebnis im Jahr 2019 tatsächlich eintreten sollte, wä-
re von Seiten des Kindergartenträgers zu prüfen, welche Maßnahmen zur Reduzierung des 
Defizits für das nächste Jahr ergriffen werden können. 
 
Denkbar wäre diesbezüglich: 
 

 Anhebung des Anstellungsschlüssels 

 Anpassung der Fachkraftquote (derzeit rd. 75 %, erforderlich mind. 50 %) bei künftigen 
Personalentscheidungen 

 Erhöhung der Elternbeiträge 
 
 
Von Seiten des Gemeinderates wäre auch zu prüfen, ob die Geschwisterregelung beibehalten 
werden soll. Aufgrund der derzeitigen Fördersituation würde ein Verzicht zu zusätzlichen För-
dereinnahmen führen, ohne dass eine  Mehrbelastung der betroffenen Eltern eintritt. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, dass im Herbst –vor Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 – ein 
gemeinsames Gespräch von Kindergartenträger und Gemeinde zur weiteren Vorgehensweise 
stattfindet. 
 
 
 
1. Beschluss: 
Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Abrechnung der Kindertageseinrichtung Oberndorf für 
das Jahr 2018 und erkennt die Zuwendung für die Geschwisterregelung mit 2.488 € und  den 
ungedeckten Betriebsaufwand im Jahr 2018 i.H.v. 23.300,12. € an.  
Die im Jahr 2018 durch die Vorauszahlungen entstandenen Überschüsse i.H.v. 4.211,88 € wer-
den auf das im Jahr 2019 zu erwartende Defizit übertragen. 
 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS    JA: 11  NEIN: 0 
 
 
2. Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt den vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2019 zur Kenntnis. Die 
Überschüsse aus dem Jahr 2017 und 2018  sind auf die zu erwartenden Unterdeckungen im 
Jahr 2019 anzurechnen.  
Das im Jahr zu erwartende Defizit von 54.248,87 € erscheint sehr hoch. Der Trägerverein wird 
daher aufgefordert, alle möglichen Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits zu prüfen und das 
Ergebnis vor Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 mit der Gemeinde zu beraten. 
 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS    JA: 11  NEIN: 0 
 



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Bischbrunn vom 30.07.2019  Seite 31 von 32 

 
  
 
 

TOP  12 Sonstige aktuelle Informationen der Bürgermeisterin 

 
  
 
 

TOP  12.1 
Gespräch mit den Vertretern der Autobahndirektion wegen einer Gelände-
modellierung 

 
Bereits schon vor längerer Zeit wurde vom Gemeinderat der Wunsch gehegt, im Rahmen des 
Ausbaues der A3 im Bereich Bischbrunn/Oberndorf einen Lärmschutzwall an der Autobahn zu 
errichten. Diesem konnte leider nicht entsprochen werden.  
 
Jetzt fast am Ende der Baumaßnahme kam nun doch noch die Zusage von Seiten der Auto-
bahndirektion, die überschüssige Erde dort zu belassen und in Form einer Geländemodellie-
rung entlang der gerodeten Strecke einzubauen und zu bepflanzen. 
Die vorhandene Erd-Deponie soll lt. Autobahndirektion beibehalten werden. 
  
Hierzu soll nach der Urlaubszeit noch ein Gespräch stattfinden, wo weitere Informationen an die 
Gemeinde gehen sollen.  
 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das Thema „Aufforstung“ an der verbleibenden Deponie 
anzusprechen.   
 
  
 
 

TOP  12.2 Lieferung des neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr Oberndorf 

 
Am 09.07.2019 konnte eine Abordnung der Freiw. Feuerwehr Oberndorf das neu beschaffte 
Einsatzfahrzeug (MLF) beim Hersteller in Ulm abholen. 
 
Dieses Fahrzeug wird am 03.08.2019 im Rahmen des Feuerwehrfestes anlässlich des125-
jährigen Bestehens der FFw Oberndorf gesegnet und offiziell  in Dienst gestellt. 
 
Hierzu ist die gesamte Bevölkerung recht herzlich eingeladen.   
 
  
 
 

TOP  12.3 Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine 

 
Die turnusmäßig stattgefundene Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine auf den gemeindlichen 
Friedhöfen hat wieder stattgefunden. 
 
Erfreulicher Weise gab es keine Beanstandungen.  
 
  
 
 

TOP  12.4 Beurkundung für das Gewerbegrundstück mit EDEKA 
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Die Bürgermeisterin teilt mit, dass am 05.08.2019 die notarielle Beurkundung für das Gewerbe-
grundstück mit der Fa. EDEKA stattfindet. 
 
  
 
 

TOP  12.5 Gemeinderatssitzung im September 

 
Die Bürgermeisterin teilt mit, dass sie aufgrund der langen Sommerpause die Sitzung des Ge-
meinderates im September nicht erst am letzten Dienstag im Monat abhalten möchte.   
Sie werde bereits am 17.09.2019 die nächste Gemeinderatssitzung anberaumen.  
 
Damit besteht allgemeines Einverständnis. 
 
  
 
 

TOP  13 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
FEHLANZEIGE! 
 
  
 
 
 
 
Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt Erste Bürgermeisterin Agnes Engelhardt um 23:45 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Bischbrunn. 
 
 
 
 
 
 

Agnes Engelhardt    Tanja Väth 
Erste Bürgermeisterin    Schriftführer/in 
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